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GEWONNEN?
HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH!



Sie haben soeben erfahren, 
dass Sie gewonnen haben? 
Herzlichen Glückwunsch!

Damit Sie in dieser spannenden neuen Situation die für 
Sie bestmöglichen Entscheidungen treffen können, 
finden Sie auf den nachstehenden Seiten die wichtigsten 
Informationen im Überblick. Nehmen Sie sich deshalb 
bitte einige Minuten Zeit, damit Ihr Glücksgefühl noch 
länger erhalten bleibt.

Was immer Sie mit Ihrem Gewinn planen, einige Ratschläge 
sind in Ihrer neuen Lebenssituation wissenswert und hilfreich. 
Vertrauen Sie auf unsere jahrzehntelange Erfahrung mit dem 
Glück. 

•	Bewahren Sie Ruhe und überstürzen Sie nichts.
•	�Erzählen Sie so wenigen Personen, wie möglich, von Ihrem 

Gewinn.
•	�Nehmen Sie professionelle Betreuung und Beratung in 

Anspruch (z. B. durch LOTTO Niedersachsen, ein Kredit
institut, eine Steuerberatung und/oder einen Notar)

•	Spielen Sie weiterhin mit Verantwortung. 

Selbstverständlich unterstützen wir Sie als Ihr kompetenter 
und vertrauensvoller Ansprechpartner gerne bei Ihren Fragen. 
Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite.



Wie fordere ich meinen Gewinn an?

Wenn Sie über unsere Internetseite, in unserer App, im  
ABO oder mit Ihrer Kundenkarte an unseren Lotterien 
teilgenommen haben, liegen uns Ihre persönlichen Daten vor 
und Ihr Gewinn wird automatisch bearbeitet. Falls wir weitere 
Informationen oder Unterlagen von Ihnen benötigen, setzen 
wir uns mit Ihnen in Verbindung.

Wenn Sie anonym in einer niedersächsischen Annahmestelle 
gespielt haben, werden Ihnen Gewinne bis einschließlich 
500,00 € in der Annahmestelle direkt in bar ausgezahlt. Die 
Auszahlung von Gewinnen über 500,00 € muss in einer 
niedersächsischen Annahmestelle oder in der Zentrale von 
LOTTO Niedersachsen über ein Gewinnanforderungsformular 
angefordert werden. Dafür legen Sie bitte Ihre Original- 
Spielauftragsquittung vor und füllen das Gewinnanforde-
rungsformular aus. Anschließend wird das ausgefüllte 
Formular zusammen mit der Original-Spielauftragsquittung 
am LOTTO-Terminal in der Annahmestelle erfasst. Sie erhalten 
eine Anforderungsbestätigung, die Sie mindestens bis zum 
Geldeingang aufbewahren sollten. Zur Sicherheit sollten Sie 
auch ein Foto oder eine Kopie der Original-Spielauftrags
quittung für Ihre Unterlagen anfertigen.

Häufige Fragen

Kann ich meinen Gewinn auch  
als Barauszahlung erhalten?

Gewinne über 500,00 € werden von LOTTO Niedersachsen 
ausschließlich per Überweisung ausgezahlt. Eine Barauszah-
lung ist nicht möglich.

Wann erhalte ich meinen Gewinn?

Gewinne mit einer Gewinnquote von mehr als 100.000,00 € 
werden nach Ablauf von einer Woche nach der Ziehung am 
zweiten bundesweiten Werktag fällig und per Überweisung 
ausgezahlt. Spielteilnehmer, die einen Einzelgewinn von mehr 
als 100.000,00 € erzielt haben, erhalten eine schriftliche 
Bestätigung.

Werden meine Daten an Dritte  
weitergegeben?

Als Veranstalter von staatlich erlaubten Lotterien in Nieder-
sachsen sind wir dem Spielerschutz gemäß dem Glücksspiel-
staatsvertrag verpflichtet und geben gemäß den gesetzlichen 
Regelungen keinerlei persönliche Informationen an Dritte 
weiter. Medien erhalten lediglich Informationen über die 
Gewinnhöhe und den Landkreis oder die kreisfreie Stadt,  
in der der Spielschein abgegeben wurde.



Professionelle Betreuung

Vielleicht entspricht Ihr Gewinn genau dem Betrag, der Ihnen 
für die Erfüllung lang gehegter Wünsche fehlte. Möglicher
weise wissen Sie im Moment aber auch noch nicht genau, 
wofür Sie das Geld verwenden werden. Sie sollten je nach 
Gewinnhöhe eine umfangreiche Beratung, z. B. durch ein 
Kreditinstitut, einen Notar oder einen Steuerberater, in 
Anspruch nehmen.

Jubel im kleinen Kreis

Halten Sie den Kreis derer, die von Ihrem Gewinn erfahren, so 
klein wie möglich. Teilen Sie Ihr Glück nur mit den Personen, 
denen Sie vertrauen. Nur so schützen Sie sich wirkungsvoll
vor ungebetenen Bittstellern, unseriösen Angeboten oder 
dem Bekanntwerden Ihrer Identität.

Überstürzen Sie nichts

Aus den vielen bisher nicht erfüllten Wünschen ergeben sich 
nun genauso viele Möglichkeiten, um Ihren Gewinn zu nutzen. 

Lassen Sie sich Zeit mit Ihren Entscheidungen. Erfahrungs
gemäß werden sich, gerade in den ersten Tagen und vielleicht 
auch Wochen, Ihre Wünsche immer wieder verändern.

Möglicherweise kommen Ihnen auch ganz neue Gedanken, 
für die Sie dann andere wieder fallen lassen oder zurück
stellen. Rechtsgeschäfte, wie z. B. ein Kaufvertrag, sind in der 
Freude über einen sehr hohen Gewinn schnell geschlossen. 
Aber erst nach einigen Tagen stellt sich manche Investition 
als fehlerhaft oder riskant heraus. 

Bitte beachten Sie, dass auch bspw. das Verschenken von 
Geld an Freunde oder Verwandte reichlich Überlegung und 
eine rechtliche Beratung benötigt.

Wichtige Tipps



Ein gutes Kreditinstitut berät Sie umfassend, u. a. im Hinblick 
auf Ihre Lebensplanung und Ihre Altersvorsorge etc. Diese 
Aspekte können für eine mittel- bis langfristige Vermögens-
planung von entscheidender Bedeutung sein und sollten 
daher gleich von Anfang an in alle Überlegungen einbezogen 
werden. Auch sollte ein Kreditinstitut nicht ausschließlich 
eigene Produkte anbieten, sondern die für Sie am besten 
geeigneten und am Markt verfügbaren Anlageformen.

Hinterfragen Sie die Angebote Ihres Kreditinstitutes. Auch ein 
Vergleich mit anderen Anbietern kann sinnvoll sein. Über die 
bekannten großen Anbieter hinaus sind auch Institute am 
Markt tätig, deren Schwerpunkte die Beratung und Betreuung 
vermögender Privatkunden sind. Die Spezialisierung auf 
dieses Kundensegment, die häufig eine erheblich intensivere 
Beratung mit sich bringt, kann möglicherweise für Sie von 
Vorteil sein.

Die Suche nach einem 
geeigneten Geldinstitut



Keine Angst vor 
Steuerfragen

Auch in steuerrechtlichen Fragen gilt: Lassen Sie sich 
fachkundig durch einen Steuerberater oder eine Steuer
beratungsgesellschaft Ihres Vertrauens beraten!

Etwas Erfreuliches vorweg: Nach geltendem Steuerrecht sind 
Lotteriegewinne in Deutschland kein Einkommen im Sinne 
des Einkommensteuergesetzes. Daher müssen Gewinner, die 
im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben, auf ihren Gewinn auch keine Einkommensteuer in 
Deutschland zahlen.

Einiges von dem, was Sie mit dem Gewinn machen, kann 
allerdings steuerliche Pflichten auslösen: Einkünfte, die Sie 
durch diesen Gewinn erwirtschaften, wie z. B. Zinsen, 
Dividenden, Pacht- und Mieteinnahmen, realisierte Aktien
gewinne oder andere Einkünfte, unterliegen grundsätzlich  
der Steuerpflicht und können Ihre Steuerbelastung ggf. 
künftig erhöhen. 

Bitte beachten Sie zudem, dass im Falle von Schenkungen  
bei Überschreitung der maßgeblichen Freibeträge (i. d. R. 
abhängig vom Verwandtschaftsgrad) ggf. Schenkungssteuern 
für den Beschenkten anfallen oder von der schenkenden 
Person übernommen werden müssen.

Geschenke und Spenden

Überlegen Sie in jedem Fall genau, wem Sie welchen Betrag 
schenken wollen und welche persönlichen Konsequenzen das 
auslösen könnte. So manche an eine Schenkung geknüpfte 
Erwartung wurde schon enttäuscht. Deshalb gilt auch hier: 
Überstürzen Sie nichts und lassen Sie sich beraten!

Möglicherweise überlegen Sie auch, bedürftige Menschen 
oder Organisationen mit einer Spende zu unterstützen. Dabei 
sollten Sie darauf achten, dass Sie Ihre Spende seriösen 
Empfängern anvertrauen, bei denen Sie sicher sein können, 
dass Ihre Hilfe ankommt.



Nach den Teilnahmebedingungen für alle unsere ange
botenen Lotterien haben die Mitglieder einer privaten 
Tippgemeinschaft ihre Rechtsverhältnisse zueinander 
ausschließlich unter sich zu regeln. Hinsichtlich möglicher 
gemeinsamer Gewinne ist der Federführer der Tipp
gemeinschaft mit der treuhänderischen Entgegennahme  
von Gewinnen zu beauftragen. Er kann auch bevollmächtigt 
werden, Gewinne gegen Einsätze der Tippgemeinschaft  
zu verrechnen.

Eine Tippgemeinschaft ist eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts. Daher muss über alle wesentlichen Fragen durch  
alle Mitglieder grundsätzlich einstimmig beschlossen  
werden – es sei denn, es bestehen anderslautende  
vertragliche Festlegungen.

Hinweise für private  
Tippgemeinschaften



Spielen mit Verantwortung 

Setzen Sie das gewonnene Geld nicht für weiteres Glücksspiel 
ein. Spielen Sie stets mit Verantwortung. 

Wie Sie sicherlich wissen, ist die Spielteilnahme an  
unseren Lotterien ab 18 Jahren möglich. Glücksspiel  
kann süchtig machen. Weitere Informationen unter  
www.check-dein-spiel.de oder der kostenlosen  
Rufnummer 0800 1 37 27 00.

Die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH verfügt über  
eine Erlaubnis für die Veranstaltung und Durchführung  
von Lotterien sowie für den Eigenvertrieb im Internet  
der auf dieser Internetseite spielbaren Lotterien vom 
zuständigen Niedersächsischen Ministerium für Inneres  
und Sport und ist erlaubter Veranstalter gemäß  
White-List der gemeinsamen Glücksspielbehörde der  
Länder (GGL).

Gut betreut mit LOTTO Niedersachsen

Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit gerne als 
persönlicher, kompetenter und vertrauensvoller 
Ansprechpartner zur Verfügung:

Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Kundenmanagement
Am TÜV 2 + 4
30519 Hannover

Telefon 0511 8402-984

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen 
stellen keine Finanz- oder Steuerberatung dar.

Alle Angaben und Ratschläge sind ohne Gewähr.

Alle Personenangaben sind geschlechtsneutral. Aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit wird die männliche Form im 
allgemeingültigen Sinne verwendet.


